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Information und Anmeldung: 

Institut für Wirtschaft und Umwelt e. V. 
Maxim-Gorki-Str. 13 
39108 Magdeburg (Umwelthauptstadt) 

Telefon: (03 91) 744 7 894 
Telefax: (03 91) 819 0 819 
E-Mail: steinke@iwu-ev.de 
Internet: www.iwu-ev.de 

Auto-Anreise zum Seminarraum Maxim-Gorki-Str. 13: 

von A 2: Ausfahrt MD-Zentrum (70)  Magdeburger Ring  
Ausfahrt Hauptbahnhof-Zentrum, Diesdorf   
Richtung Diesdorf 

von A 14: Ausfahrt MD-Sudenburg (5)  Magdeburger Ring  
Ausfahrt Stadtfeld/ Landesverwaltungsamt  
Richtung Diesdorf/ Stadtfeld 

Bei der Anreise mit dem PKW empfehlen wir den Parkplatz 
Adelheidring Parkgebühr: 2,50€/ Tag oder nutzen Sie die Tief-
garage der Deutschen Rentenversicherung für 4,50€/ Tag 

Bahn-Anreise zum Seminarraum Maxim-Gorki-Str. 13: 

Hauptbahnhof (Westausgang)  Konrad-Adenauer-Platz   
Damaschkeplatz  Maxim-Gorki-Str. 13 (ca. 7 Min. Fußweg) 

Hinweise zu weiteren Seminarthemen: 

- Probenahme Trinkwasser 
- Entschädigungsrecht im Naturschutz 
- REACH und GHS / CLP - Grundlagenseminar 
- Naturnahe Gewässerunterhaltung  
an Gewässern II. und III. Ordnung 

- Explosionsschutz – A T E X - ExVO und BetrSichV 
- Betriebsbeauftragte für Gewässerschutz –  
Erhalt der Fachkunde 

- Abfall-Nachweisführung - 
Aktueller Stand in Recht und Praxis 

- Schallmessungen und –beurteilungen -  
Anforderungen, Hinweise und Probleme 

- Abwasser und seine mögliche strafrechtliche Relevanz 
- Abwasserabgabengesetz -Teil II Spezielle Frage und 
Probleme - ergänzender WORKSHOP 

- Einleitung von industriellen und  
gewerblichen Abwässern sowie deren Vorbehandlung 

- Umweltinformationsrecht - Aktuelle Entwicklungen 
- Das Wasserrecht 
- Gewerbeabfall-Verordnung (GewAbfV) 
- Abwasserabgabengesetz - Teil I 
- Geruch – Messung und Beseitigung 

 

 
 
 
 
 
 
 

Weiterdurchbildung seit 1990 
 

Abwasser 

 und seine mögliche  

strafrechtliche  
Relevanz  

 

inkl. Gewässerverunreinigung §324 StGB 

in Verbindung mit Boden §324a 

und Abfall §326 StGB 
 

 

 

 

09. September 2024 
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Gratis Seminarkaffee /-tee 
 
 

IWU – inn0vativ, wertig, unabhäng1g 
 

Anderes Thema? Klick auf www.iwu-ev.de  

http://www.iwu-ev.de/
http://www.iwu-ev.de/


 

 

Das Institut für Wirtschaft und Umwelt e. V. führt 
am 09. September 2024 das Seminar 

Abwasser und seine mögliche  
strafrechtliche Relevanz 

in der Umwelthauptstadt Magdeburg durch. 

Durch den immer größer werdenden Einfluss der Eu-
ropäischen Union gewinnen auch die EG-Richtlinien 
als supranationales Wasserrecht auf dem Gebiet 
der Abwasserbeseitigung zunehmend an Bedeu-
tung. 

Die sichere Trinkwasserversorgung und schadlose 
Abwasserbeseitigung gehören zu den anspruchs-
vollsten Infrastrukturaufgaben des Staates. Hier hat 
sich in der Bundesrepublik eine stark kommunal-
rechtlich geprägte Ver- und Entsorgungsstruktur 
herausgebildet, in der neben lokalen öffentlichen 
Aufgabenträgern auch überregionale Unternehmun-
gen in unterschiedlichen Rechtsformen tätig sind. 

Noch immer beschäftigt viele Bürger, vorrangig 
Grundstückseigentümer, die Abwasserproblematik. 
Viele Rechtsstreitigkeiten sind noch bei den Ver-
waltungsgerichten deswegen anhängig. Auch sind 
grundsätzliche Rechtsfragen nach vielen Diskussi-
onsjahren in der Schwebe. Rechtssicherheit ist auf 
dem Abwassersektor noch nicht hergestellt. 

Im Seminar wird Ihnen ein Überblick gegeben zum 
Verhältnis von Ordnungswidrigkeiten und Strafta-
ten im Abwasserrecht, unerlaubtem Umgang mit ge-
fährlichen Abfällen und Bodenverunreinigungen. 

Das Seminar richtet sich an Sie, als Mitarbeiter von 
Planungs- und Ingenieurbüros, der kommunalen Ge-
bietskörperschaften sowie Landesbedienstete, die 
mit wasserrechtlichen Fragen befasst sind. 

Referent: 

Dr. Ingo Rau, Jurist, Göttingen 
 

 

 
 

PROGRAMM 
 

Montag, 09. September 2024 
 

09.30 Uhr Der „strafrechtliche Abwasserbegriff“ 

Das Verhältnis von Ordnungswidrigkeiten und 
Straftaten im „Abwasserrecht“ 

10.45 Uhr Kaffeepause 

11.00 Uhr Gewässerverunreinigung  
gemäß § 324 StGBP 

- Alleintäterschaft 

- Strafbarkeit des Verantwortlichen  
für Abwasseranlagen 

- Betriebsbeauftragter für Gewässerschutz 

- Unterlassungstäter 

- Amtsträger 

- Mittelbare Täterschaft 

• Mittäter, Anstifter, Beihilfe 

12.15 Uhr Mittagspause 

13.00 Uhr Unerlaubter Umgang mit  
gefährlichen Abfällen gemäß § 326 StGB 

 Bodenverunreinigung gemäß § 324 a StGB 

15.00 Uhr Kaffeepause 

15.15 Uhr Verstoß gegen  
die Abgabenordnung §§ 370 ff AO 

 Einzelfälle strafrechtlicher  
Verantwortlichkeit 

- Einhaltung der Erlaubnisfrist 

- Anforderung an vorausschauende Planung 

- Störungen durch Indirekteinleiter 

- Überwachungspflichten  
der Kommunalbediensteten 

- Überschreitungen  
von Überwachungswerten 

- Strafbarkeit durch Unterlassen 

• Garantenstellung 

• Abwasserbeseitigungspflicht und  
Garantenstellung 

• Strafrechtliche Verantwortlichkeit bei  
Kleinkläranlagen und  
abflusslosen Sammelgruben 

16.00 Uhr Abschlussdiskussion und Auswertung 

16.15 Uhr Ende der Veranstaltung 
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